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				Brandschutz / protec-plan GmbH
	 Adresse: 	Hauptstrasse 51, 6418 Rothenthurm
	 Telefon: 	041 839 89 90
	 E-Mail: 	info@protec-plan.ch
	 Homepage: 	https://www.protec-plan.ch/
	 Öffnungszeiten: 	Nach Vereinbarung


Der Brandschutzexperte, auch Feuerschauer genannt, ist der Ansprechpartner in der Gemeinde für Brandschutzfragen.
  
 Aufgaben im vorbeugenden Brandschutz:
 
 	Prüfen der Einhaltung von Brandschutzvorschriften bei Baugesuchen und Antragstellung an die Baubehörde 
	Zwischenkontrolle und Abnahmekontrolle der bewilligten Bauten 
	Beurteilung der Brandsicherheit von öffentlichen Anlässen Dekorationen (Fasnacht und Festanlässe) 
	Bewilligung von wärmetechnischen Anlagen 
	Beratung der Bauherren und Handwerker bei den Brandschutzvorschriften (z. B. Abgasanlagen: Eignung, Einbauvorschriften, variable Sicherheitsabstände) 
	Kontrolle von Kleintankanlagen 
	Stichproben von bestehenden Gebäuden mit normaler Brandgefahr 


 Gebäude und Anlagen im Zuständigkeitsbereich der Gemeinde sind:
 
 	Wohngebäude mit brennbarem Tragwerk mit weniger als 3 Geschossen
	Wohngebäude mit nicht brennbarem Tragwerk mit weniger als 6 Geschossen
	Auto-Einstellräume mit weniger als 20 Abstellplätze
	Wärmetechnische Anlagen (ab 20 kW Bewilligung der Gemeinde erforderlich; bis 20 kW meldepflichtig beim kommunalen Brandschutzexperten)
	öffentliche Anlässe, die in Räumen oder Anlagen stattfinden, die nicht für die Durchführung solcher Anlässe bewilligt sind und bei denen mit der gleichzeitigen Anwesenheit von mindestens 100 Personen zu rechnen ist.


 Weitere Informationen: www.sz.ch/brandschutz
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